
AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES REGIERUNGSRATES

DES KANTONS SOLOTHURN

VOM

14. März 1978 Nr. 1337

Die ~~r~hnexg eRoders unterbreitet dem Regierungsrat

den St~assefl und Bau1inien~~p “Stockacker“ zur Ge~ehrn±gung.

Rod~r~dorf be~itzt einen rech-tsgültigei~ allgemeinen Bebauungs—

plan:(Zonenplan), welcher rnit~RRB:Nr...6924 vorn 30. November 1973

genehmigt wurde.

Die Erschliessung des Baugebietes “Stockacker“ wird mit ~1~rn vor

liegenden Strassen— und Baulinienplan gegenüb~r d~rn rechtsgulti—

gen Zonenplan abgeändert und z.T. neu festgelegt. Dabeiwird als

wesentliche Aenderung eine senkr~ci~i-t~ zur H~n~1~ge verlaufende

Verbindungsstrasse zwischen Stockab~er— und Landskronstrasse neu

projektiert. Südsei-b~ d~r~-L~d~1vrönstrasse ist züsätzlich ein

Trottoir von 1,5 m Breite vorgesehen.

Di~ offentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 22 April bis

23. Mai 1977, Während der gesetzlichen Frist wurde eine ~inspra

che eingereicht, welche vom Gemeinderat abgelehnt wurde, Innert

nützlicher Frist wurde die Beschwerde an die Gemeindeversammlung

weitergezogen Die ausserordentliche Gemelndeversarnmlung vom

13. Januar 1978 hat die Beschwerde abgewiesen und den Strassen-

und Baulinienpian “Stockacker“ genehmigt, In der Folge wurde die

Beschwerde ~n d~en Regierungsrat weitergezogen Beamte des Bau—
departementes haben mit den Parteien an Ort und Stelle Verhand

lungen durchgeführt, aufgrund derer die Beschwerdeführerin den

Rückzug ihrer Beschwerde erklärte.

Es wird

~hlossen:

1. Der Strassen— und Baulinienplan 11Stockacker“ der Einwohnerge—

meinde Rodersdorf wird genehmigt.

2. Die Gemeinde Rodersdorf wird verhalten, dem Amt für Raum—
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planung bis zum 31. Mai 1978 noch 2 Pläne, wovon ein Exemplar

in reissfester Ausführung, zuzustellen. Die Pläne sind mit dem

Genehmigungsvermerk der Gemeinde zu versehen.

3. Be~tehende Pläne verlieren ihre Rechtsi:raft soweit sie mit dem
vorliegenden in Widerspruch stehen.

Genehmigurigsgebuhr Fr 200.--

Publikationskosten Fr. 18 —— Staatskanzlei Nr. 390 )RE

De~~öh~eiberFr. 21$.——

~
Bau-Departement (2) Bi

Kant. Hochbauamt (2)

Kant. Tiefbauamt (2)

Amt fur Wasserwirtschaft (2),

Rechtsdienst des Bau—Departementes

Amt fur Raumplanung (3) ~~tenun~jjen Plan

Kreisbauamt III, 4143 Dornach

Amtschreiberej. Dorneck, 4143 Dornach, ~~n.PlJfolts~~)

Kant Finanzverwaltung (2)

Sekretariat der ~Katasterschatzung (2)

Ammannamt der EG, 4118 Rodersdorf

Baukommission der EG, 4118 Rodersdorf, mit 1 en. Plan
folgt spater

ii~enieurbureau~R.:.Sch~nid1in± Partner AG, 4227 Büsserach.

~~~lattPublikat12~ Der Strsssen— und Baulinienplan
11Stöckacker° der Einwohnergemeinde
Ro~r~dorf wird genehmigt.


